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Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadt-
bibliothek Aalen sowie für die Büchereien in den 
Stadtbezirken 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
und der §§ 2, 13 und 14 des Kommunalabgabengesetzes hat der Ge-
meinderat der Stadt Aalen am 19. Mai 2011 mit Änderungen vom 16. 
Juni 2016, 12. Oktober 2017, 16. Mai 2024 und 27. November 2025 die 
folgende Satzung beschlossen:  
 
§ 1 Allgemeines 
 

(1) Die Stadtbibliothek Aalen ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Aalen. 
Hierzu gehören die Hauptstelle im Torhaus und die Büchereien in den 
Stadtbezirken. 

 
(2) Zwischen der Bibliothek und den Benutzern wird ein öffentlich-rechtli-

ches Benutzungsverhältnis begründet. 
 

(3) Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek, einschließlich der Büchereien in 
den Stadtbezirken, werden durch Aushang bekannt gemacht. 

 
 
§ 2 Nutzung, Anmeldung, Benutzerausweis 
 

(1) Die Stadtbibliothek steht jedermann zur Benutzung offen. 
 

(2) Die Anmeldung erfolgt persönlich. Ein Benutzerausweis wird gegen Vor-
lage eines gültigen Personalausweises oder eines anderen amtlichen 
Lichtbildausweises ausgestellt. Ist die aktuelle Anschrift daraus nicht er-
sichtlich, muss eine Meldebescheinigung vorgelegt werden. Die Benutzer 
erkennen die jeweils geltenden Benutzungsbedingungen an. Kinder ab 
dem vollendeten 5. Lebensjahr erhalten einen eigenen Benutzerausweis. 
Bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres benötigen Minderjährige die 
schriftliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. Dieser verpflichtet 
sich mit dieser schriftlichen Einwilligung, für die Einhaltung der Benut-
zungsbedingungen durch den Minderjährigen einzustehen. Mit seiner 
Einwilligung erteilt er auch seine Zustimmung zur Nutzung des Internets 
durch den Minderjährigen in den Räumen der Stadtbibliothek. Der gesetz-
liche Vertreter hat sich schließlich gleichzeitig für den Schadensfall und 
hinsichtlich anfallender Gebühren zur Begleichung zu verpflichten. 

 
(3) Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar. Namens- und Wohnungsände-

rungen sowie Verlust des Ausweises sind der Stadtbibliothek unverzüglich 
mitzuteilen. Bei Verlust wird auf Wunsch ein Ersatzausweis ausgestellt. 
Auch hierzu ist die Vorlage eines amtlichen Ausweises erforderlich. Der 
Ersatzausweis ist gebührenpflichtig (siehe Gebührenordnung). 
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(4) Für aus dem Missbrauch des Benutzerausweises entstandenen Schaden 
haftet der eingetragene Benutzer. 

 
(5) Der Benutzerausweis ist unverzüglich zurückzugeben bei Beendigung des 

Benutzerverhältnisses oder wenn die Stadtbibliothek es aus verwaltungs-
technischen Gründen (z.B. Ausstellung neuer Ausweise) für erforderlich 
hält. 

 
(6) Die Benutzer erkennen mit ihrer Unterschrift bei der Anmeldung die Be-

nutzungsordnung als verbindlich an. 
 
 
§ 3 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Zur Abwicklung des Ausleihverfahrens speichert und verarbeitet die Stadt Aalen 
folgende personenbezogene Daten: 
 
Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, bei Minderjäh-
rigen die Adresse der/des Sorgeberechtigten als Hauptwohnsitz (§ 11 BGB, § 5 
LDSG Baden-Württemberg). Bei Bestellungen über den externen Leihverkehr 
werden Familienname und die Nummer des Bibliotheksausweises des Bestellers 
an die gebenden Bibliotheken bzw. die den Leihverkehr steuernden Leihver-
kehrszentralen und regionalen Verbundsysteme übermittelt. 
 
 
§ 4 Ausleihe, Rückgabe, Verlängerung, Vormerkung, Reservierung 
 

(1) Entleihungen von Medien aller Art (Bücher, Zeitschriften, CDs u.a.) sind 
nur gegen Vorlage des Benutzerausweises möglich. Die Leihfrist beträgt in 
der Regel 4 Wochen. Die Anzahl der Entleihungen kann von der Biblio-
theksleitung begrenzt, ebenso können längere bzw. kürzere Leihfristen 
festgesetzt werden. Präsenzbestände sind grundsätzlich nicht entleihbar. 

 
(2) Die Leihfrist eines Mediums kann auf Wunsch um 4 Wochen verlängert 

werden, sofern das Medium nicht vorgemerkt ist. Es sind bis zu 3 Verlän-
gerungen möglich. Bei Medien mit verkürzter Leihfrist ist 1 Verlängerung 
um die verkürzte Leihdauer möglich. Über weitere Verlängerungen im 
Einzelfall entscheidet auf Antrag die Bibliotheksleitung. Eine Verlängerung 
kann persönlich, schriftlich, telefonisch, per E-Mail oder online im Biblio-
thekskonto erfolgen. Die Überziehung der Leihfrist ist gebührenpflichtig 
(siehe Gebührenordnung). 

 
(3) Nach Ablauf der Leihfrist hat der Benutzer die entliehenen Medien unauf-

gefordert zurückzugeben. Kommt er dieser Verpflichtung trotz Mahnung 
nicht nach, kann eine kostenpflichtige Beitreibung angeordnet werden. 
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(4) Nicht verfügbare Medien können vorgemerkt, verfügbare Medien zur Ab-
holung reserviert werden. Für Vormerkungen und Reservierungen wird 
eine Gebühr erhoben (siehe Gebührenordnung). 

 
(5) Die Bibliothek kann die Ausleihe weiterer Medien von der Anzahl bereits 

ausgeliehener Medien, der Rückgabe angemahnter Medien sowie der Er-
füllung bestehender Zahlungsverpflichtungen abhängig machen. 

 
 
§ 5 Leihverkehr 
 
Nicht im eigenen Bestand vorhandene Medien (Bücher, Zeitschriften) bemüht 
sich die Stadtbibliothek im externen Leihverkehr nach den hierfür geltenden 
Richtlinien zu beschaffen. Dafür wird eine Gebühr erhoben (siehe Gebührenord-
nung). Bei Beschaffungen über den externen Leihverkehr übernimmt die Stadt-
bibliothek keine Gewähr für die tatsächliche Lieferung eines bestellten Mediums, 
für die Lieferung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums. Sie übernimmt darüber hinaus keine Gewähr dafür, dass 
die gebende Bibliothek die Heimausleihe oder das Kopieren eines gelieferten 
Mediums gestattet. 
 
 
§ 6 Behandlung entliehener Medien, Haftung 
 

(1) Jeder Benutzer ist verpflichtet, die Bücher oder andere Medien, deren Bei-
lagen sowie die Buchungsunterlagen sorgfältig aufzubewahren, pfleglich 
zu behandeln und vor Verlust, Beschmutzung oder Beschädigung zu 
schützen. Als Beschädigung gelten auch das Knicken und Befeuchten von 
Seiten, handschriftliche Eintragungen, das Unterstreichen von Textstellen 
sowie das Entnehmen oder Verändern von Buchungsmerkmalen. 

 
(2) Jeder Benutzer muss sich beim Entleihen vom Zustand der Bücher oder 

anderer Medien überzeugen und auf Beschädigungen sofort hinweisen, 
andernfalls hat er bei der Rückgabe festgestellte Mängel zu vertreten. 

 
(3) Eine Weitergabe entliehener Bücher oder anderer Medien ist, unzulässig. 

 
(4) Für Verlust oder Beschädigung der entliehenen Bücher oder anderer Me-

dien haftet der Benutzer oder sein gesetzlicher Vertreter ohne Rücksicht 
darauf, ob ihn ein Verschulden trifft. Ersatz ist in Höhe des Neubeschaf-
fungspreises bzw. der Reparaturkosten zu leisten. Dies gilt auch, wenn der 
Benutzer die entliehenen Medien nicht zurückgibt und eine Hausabho-
lung erfolglos war. 

 
(5) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung von AV-Medien 

oder Computerprogrammen entstehen. 
 
 



Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbibliothek Aalen  Seite 4 von 7 
sowie für die Büchereien in den Stadtbezirken 

§ 7 Gebühren 
 

(1) Für die Ausleihe von Medien aus dem Erwachsenenbestand wird eine Jah-
resgebühr bzw. eine Halbjahresgebühr erhoben. Eine Entscheidung für 
eine Einzelgebühr ist möglich. Die Ausleihgebühren werden mit der Aus-
leihe fällig (siehe Gebührenordnung). 

 
(2) Die Ausleihe von Medien aus dem Kinder- und Jugendbestand ist kosten-

los. Dasselbe gilt für die Ausleihe von Medien aus dem Erwachsenenbe-
stand, soweit diese für schulische Zwecke benötigt werden und dies von 
der Schule schriftlich bestätigt wird. 

 
(3) Die Präsenznutzung von Medien ist kostenlos. 

 
(4) Die Gebühren ergeben sich ebenso wie die sonstigen Entgelte, wie Ver-

säumnisgebühr, Verlust des Benutzerausweises, Medienersatz, Reparatur, 
Reinigung, Vormerkungen, Reservierungen und Leihverkehr aus der als 
Anlage zu dieser Benutzungsordnung beigefügten Gebührenordnung, die 
Bestandteil dieser Satzung ist. 

 
(5) Zur Zahlung der Gebühren ist der Benutzer verpflichtet. Bei Minderjähri-

gen haftet auch dessen gesetzlicher Vertreter. Die Gebühren werden sofort 
fällig. 

 
(6) Die Nutzung von E-Medien-Angeboten und Datenbanken ist für Erwach-

sene kostenpflichtig und setzt einen gültigen Benutzerausweis mit Jahres- 
oder Halbjahresgebühr voraus, es sei denn, ein Nutzer ist als Inhaber der 
Spionkarte der Stadt Aalen von Ausleihgebühren befreit. 

 
 
§ 8 Aufenthalt in den Bibliotheksräumen, Hausverbot 
 

(1) In den Bibliotheksräumen sollen die Benutzer aufeinander Rücksicht neh-
men. Verhaltensweisen, die sich als störend oder gefährdend auswirken, 
sind nicht gestattet. 
Weisungen des Bibliothekspersonals und des Hausmeisters sind zu befol-
gen. Bei groben Verstößen gegen die Benutzungsordnung oder Anwei-
sungen des Personals oder nach verbalen bzw. tätlichen Angriffen auf Bib-
liotheksmitarbeiter oder -benutzer kann ein Hausverbot ausgesprochen 
werden. 

 
(2) Taschen, Mappen u.ä. sowie Mäntel sind während des Aufenthalts in der 

Bibliothek in die Schließfächer einzuschließen. Eine Haftung wird nicht 
übernommen. 

 
(3) Plakate und sonstige Informationsmaterialien dürfen in den Bibliotheks-

räumen nur mit Zustimmung der Bibliotheksleitung aufgehängt bzw. aus-
gelegt oder verteilt werden. 
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(4) Tiere dürfen grundsätzlich nicht in die Bibliotheksräume mitgenommen 
werden. 

 
(5) Essen und Trinken ist in den Bibliotheksräumen nicht gestattet; ausge-

nommen ist das Lesecafé in der Stadtbibliothek Aalen im Torhaus. 
 

(6) Rauchen ist verboten. 
 

(7) Die Zeit der Gerätebenutzung (z.B. OPAC, PC, Internet) kann vom Biblio-
thekspersonal begrenzt werden. 

 
 
§ 9 Internetzugänge 
 

(1) Die Stadtbibliothek stellt ihren Benutzern Internetzugänge zur Verfügung. 
Sie ist jedoch nicht verantwortlich für Inhalte, Verfügbarkeit und die Qua-
lität von Angeboten Dritter, die über die bereitgestellten Leitungen und 
Zugänge abgerufen werden. 

 
(2) Für die Nutzung gelten die einschlägigen Vorschriften, insbesondere des 

Strafgesetzes, des Jugendschutzes und des Urheberrechts. Informatio-
nen/Adressen gewaltverherrlichenden, pornographischen und/oder ras-
sistischen Inhalts dürfen an diesen Internetplätzen nicht aufgerufen oder 
abgespeichert werden. 

 
(3) Die Stadtbibliothek übernimmt keine Garantie dafür, dass der Internet-Zu-

gang zu jeder Zeit gewährleistet ist. 
 
 
§ 10 Inkrafttreten 
 
Diese Änderungen der Benutzungs- und Gebührenordnung treten zum  
1. Januar 2026 in Kraft. 
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Gebührenordnung 
 
Auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 19. Mai 2011 mit  
Änderungen vom 12. Oktober 2017, 16. Mai 2024 und 27. November 
2025 ergeht folgende Gebührenordnung: 
 
§ 1 Jahresgebühr, Einzelgebühr 
 

(1) Für die Ausleihe von Medien aus dem Erwachsenenbestand wird für Ein-
zelpersonen eine Gebühr von € 22,- je Zeitjahr bzw. € 12,- für sechs Mo-
nate erhoben. Nach Bezahlung der Gebühr können beliebig viele Medien 
entliehen werden. Für Paare und Familien besteht die Möglichkeit, eine 
Partner-/Familienkarte für € 30,- je Zeitjahr bzw. € 18,- für sechs Monate 
zu erwerben. Der Partner-/Familientarif gilt für Ehepartner, eingetragene 
Lebenspartnerschaften und eheähnliche Gemeinschaften mit allen nicht 
volljährigen Kindern, die in einem gemeinsamen Haushalt leben. Die ge-
meinsame Wohnanschrift ist nachzuweisen. Die Anmeldung erfolgt für 
jedes Familienmitglied einzeln gemäß § 2 (2) der Benutzungsordnung. 

 
(2) Bei einer Entscheidung für die Einzelgebühr sind für jedes gebühren-

pflichtige Medium € 1,- zu entrichten. Diese Gebühr fällt dann auch bei je-
der Verlängerung an. 

 
(3) Inhaber der Spionkarte der Stadt Aalen sind gegen Vorlage von der Aus-

leihgebühr befreit. 
 
 
§ 2 Versäumnisgebühr 
 
Ist die Leihfrist überschritten, beträgt die Versäumnisgebühr je Medium und an-
gefangener Woche € 1,-. Zusätzlich wird eine Mahngebühr von 1,- € je Mahn-
stufe erhoben. Medien, die nicht binnen vier Wochen nach der 3. Rückgabeauf-
forderung zurückgegeben werden, werden von der Stadtkasse als Vollstre-
ckungsbehörde beigetrieben. Mit der Übergabe der Beitreibung an die Stadtkasse 
wird eine zusätzliche Gebühr von 25,- €  
fällig. 
 
 
§ 3 Verlust des Benutzerausweises 
 
Für die Neuausstellung eines verlorengegangenen Benutzerausweises werden € 
2,50 berechnet. 
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§ 4 Medienersatz, Reparatur, Reinigung 
 
Zur Ersatzleistung für verlorene oder beschädigte Medien wird eine Bearbei-
tungsgebühr von € 4,- zugeschlagen. Kleine Reparaturen und Reinigung kosten 
ebenfalls € 4,-. 
 
 
§ 5 Vormerkungen und Reservierungen 
 
Eine Vormerkung oder Reservierung kostet € 1,-. 
 
 
§ 6 Leihverkehr 
 
Für Besorgungen im auswärtigen Leihverkehr ist eine Gebühr von € 3,- je Me-
dium zu entrichten. Bei Kopien wird zusätzlich der von der gebenden Bibliothek 
bestimmte Betrag für die Kopien verlangt. 
 
 
§ 7 Drucker- und Kopierernutzung 
 
Für Kopien oder Ausdrucke im Format DIN A4 sind € 0,10 (schwarz-weiß) bzw. € 
0,40 (farbig), im Format DIN A3 € 0,20 (schwarz-weiß) bzw. € 0,80 (farbig) je Seite 
zu entrichten. 


